
Beschluss: 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig, die Verwaltung wird beauftragt, eine Katzenschutzverordnung 

nach § 13b Tierschutzgesetz (TierSchG) zu verfassen und einzuführen. 

 

Die Katzenschutzverordnung umfasst die Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht und die Pflicht zur 

Unfruchtbarmachung. 

 

 


